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Hagenbrunn, am 15. ,uti 2025

KUNDMACHUNG

Anderung der Abfallwinschaftsverordnu ng

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Hagenbrunn hat in seiner Sitzung am 26. ,uni
2025 nachfolgende Anderung der Abfattwirtschaftsverord n u ng beschlossen:

§5
Abfuhrplan
lm Pftichtbereich werden

13 Einsammtungen von Restmütl
41 Einsammtungen von kompostierbaren Abfätten
14 Einsammtungen von Altstolfen (im getben Sack)
9 Einsammlungen von Altstoffen (Papier)

du rchgefü hrt. Die genauen Sammettermine werden gesondert bekanntgegeben.

Es erfolgt viertetlährtich gegen Voranmeldung eine Hausabholung des Sperrmütts.
zusätztich besteht die Mögtichkeit zu den angeführten öffnungszeiten Sperrmütt in
das ö rttiche Attstoffsam metzentru m einzubringen.

§6
Abfallwirtschaftsgebühr und Abfattwirtschaftsabgabe

1) Die Abfattwirtschaftsgebü h r errechnet sich aus einem Behand [u ngsanteit.

2) Dle Berechnung des Behand tu ngsbeitragsa nteites erfotgt nach der AnzahI der
Abfu hrtermine.

3) Die Grundgebühr beträgt:
Für die Abfuhr von Restmüt[ pro Behätter (Tonne)
fÜr 120
für 120
fÜr 240
füt 240

€ 11,50

Betriebe € 10,35
€ 14,84

Betriebe € 13,36
fÜr 1100 t € 48,34
für leden zusätztichen Restmüttsack (60 t) € 3,13

Da bei der Restm ü llentso rgu ng für Betriebe die Entsorgung von Attstoffen taut § 11

Abs. 6a NÖ Abfattwirtschaftsgesetz 1992 nicht zutässig ist, vermindert sich die Gebühr
gegenüber der privaten Restmü[[tonne, welche die diesbezügtichen Kosten
in ktud ie rt, um 10 %.
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Für die Abfuhr von Biomütt pro Behätter (Tonne)
für 120 t

für 240 I

€2,51
€ 5,03

4) Die Abfattwirtschaftsabgabe beträgt 40 % des Behandlungsanteiles für Restmütt.

5) Die Umsatzsteuer wird gesondert in Rechnung gestettt.

Diese Verordnung tritt mit t. August 2025 in Kraft.
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